
 
      

  
 

 

   

         

               

           
          

       

          
         

    

       

          
 
  
 

      

   
 
 

    

             
      

   
       

   

            
 

          

     
 
  
 

           

              
       

  

Merkbl tt 
Antr gsunterl gen für die w sserrechtliche Zul ssung 

von Grundw sserentn hmen 

Antr gs nschreiben mit 

 An aben über den Antr gsteller: Name, Adresse, Telefonnummer, Kontaktperson; 

  enauer An abe der beantra ten Rechtsform (z. B. „Erlaubnis nach §§ 8 u. 9 WHG“); 

 An aben zum Verwendun szweck des Wassers (z. B.: „Grundwasserentnahme aus dem 
TB X zur öffentlichen Trink- und Brauchwasserversor un  der Gemeinde …“, 
„Grundwasserentnahme zur betrieblichen Brauchwasserversor un , zum Betrieb …“); 

  enauer Bezeichnun  der Grundstücke, auf denen Anla en zur Entnahme, 
Zuta eförderun , Zuta eleitun  und Ableitun  errichtet werden sollen bzw. vorhanden 
sind (Gemarkun , Flur, Flurstück); 

 An abe der maximal beantra ten Wasserentnahmemen e in 

l/s, 
m³/h, 
m³/d und 
m³/a 

und 

 rechtsverbindlicher Unterschrift. 

1 Erläuterungen mit Ang be 

1.1 des Ortes der Gewinnung: Gemarkun , Flur, Flurstück; Rechts- und Hochwert, La e 
innerhalb  eplanter oder fest esetzter Schutz ebiete (Wasserschutz ebiet, 
Heilquellenschutz ebiet, Überschwemmun s ebiet, Landschaftsschutz ebiet, 
Naturschutz ebiet, Schutzwald), Informationen zu nahe  ele enen Brunnen, 
Quellfassun en und Grundwassermessstellen; 

1.2 des Zweckes, dem das  ewonnene Wasser dienen soll (Trink- und/oder 
Brauchwasser); 

1.3 der Höchstmenge des zu  ewinnenden Wassers in 

l/s, 
m³/h, 
m³/d und 
m³/a 

1.4 der Messeinrichtun  mit der die entnommene Wassermen e  emessen wird; 

1.5 der Zeiten, zu denen das Wasser  ewonnen werden soll (bei nicht dauernder 
Gewinnun : An abe der voraussichtlichen maximalen und minimalen 
ununterbrochenen Förderstundenzahl); 



             

         
         

        

 

     

        

         

         
         

      

      

        

     

        

         
       

  
 

           
                 
      

 
 

           
      

         
 

 

  
 

              

          
 

            
              

            
        
          

          
      

              
            

 

1.6 der Tiefe, aus der das unterirdische Wasser  ewonnen werden soll (soweit 

vorhanden, bei Brunnen: Brunnenausbaupläne, Tiefe der Brunnensohle unter Flur 
und, soweit bekannt, der wichti sten erschlossenen wasserführenden Schichten; bei 
Quellfassun en: An abe des Quellhorizontes in m über NN); 

außerdem 

1.7 Bohrprofil des Brunnens; 

1.8 monatliche Entn hmemengen der letzten 5 Jahre; 

1.9 Trinkw sser- bzw. Rohw sseruntersuchungs n lysen der letzten 5 Jahre; 

1.10 Er ebnisse der monatlich  emessenen Ruhew sserspiegel und wöchentlich 
 emessenen Betriebsw sserspiegel über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren 

in m über NN (soweit vorhanden); 

1.11 Förderzeiten, An aben zur Pumpensteuerung; 

1.12  robe Abschätzun  des Einflussbereiches der Grundwasserentnahme; 

1.13 soweit vorhanden: Pumpversuchsergebnisse; 

1.14 soweit vorhanden: hydrogeologische oder sonstige Gut chten; 

1.15 An aben über n turschutzrelev nte Fr gestellungen durch Auswertun en des 
Landschaftsplanes der Kommune - soweit dort vorhanden; 

1.16 W sserbed rfsn chweis 
W ssersp rn chweis 
Nachweis, dass der Verbrauch und Verlust von Wasser, soweit dies technisch 
mö lich oder zumutbar ist, so  erin  wie mö lich  ehalten wird (§ 28 Abs. 2 u. § 36 
HWG), z. B. Einsatz von Kreislaufsystemen; 

W sserverlust n lyse 
nach dem Merkblatt über die Ermittlun  und Verrin erun  von Wasserverlusten in 
kommunalen Wasserversor un sanla en des Hessischen Umweltministeriums v. 
06.11.1998 und des DVGW Merkblattes 392-A (September 2017). 

2 Pläne 

2.1 Übersichtspl n (Maßstab 1 : 10.000 bis 1 : 25.000; z. B. Messtischblattausschnitt) 
mit Kennzeichnun  des Ortes der Gewinnun  und Verwendun  des  ewonnenen 
Wassers. 

2.2 L ge- / K t sterpl n uszug mit Eigentümerverzeichnis (Maßstab 1 : 500, 
1 : 1.000 bzw. 1 : 2.000 z. B. Flurkartenausschnitt) aus dem die parzellen enaue 
La e der Gewinnun sanla e zu erkennen ist, mit Eintra un  aller Bauwerke, die der 
Zuta eförderun  und Fortleitun  des Wassers, der Aufbereitun , Speicherun , 
Druckerhöhun ,   f. Einleitun  des Wassers im Rahmen des Antra es dienen. 

2.3 B uwerkszeichnungen, bestehend aus Grundrissen und Schnitten der für die 
Grundwassernutzun  vor esehenen bzw. bestehenden Bauwerke einschließlich 
deren Einrichtun en im Maßstab 1 : 20 bis 1 : 100, Höhenan aben in Planunterla en, 
die auf NN „Normal Null“ (= Höhe des Meeresspie els) zu beziehen sind. 



           

    
       

 
 

         
      

 
            
          
       

     
 
           

                 
             
           

         
            

         
         

 
            

           
         
           
         

        
 

     
       
     
      

 
         
 

 
            

     
  

2.4 Auszu  aus dem L ndsch ftspl n der Kommune (Bestands- und Entwicklun skarte) 

- soweit dort vorhanden. 
2.5 Darstellun  des Einflussbereiches der Grundw sserentn hme. 

3 Notwendige Ang ben zu einer Vorprüfung des Vorh bens n ch 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Bei wasserrechtlichen Zulassun en von 5.000 m³/J hr bis weniger  ls 100.000 m³/J hr ist 
eine st ndortbezogene Vorprüfung des Einzelf lles nur dann vorzunehmen, wenn durch 
die Gewässerbenutzun  erhebliche nachteili e Auswirkun en auf  rundwasserabhän i e 
Ökosysteme zu erwarten sind. 

In diesem Fall sind zunächst An aben zu besonderen schützenswerten Gebieten  emäß 
Anla e 3 Nr. 2.3 zum UVPG zu machen. Ist kein in Anla e 3 Nr. 2.3 UVPG auf eführtes 
besonderes Gebiet betroffen, sind An aben zu machen, ob es sich um ein sonsti es 
ökolo isch empfindliches Gebiet nach Anla e 3 Nr. 2 UVPG handelt. 
Sind besonders schützenswerte Gebiete oder sonsti e ökolo isch empfindliche Gebiete 
betroffen, sind Aussa en zu den in Anla e 2 zum Gesetz über die 
Umweltverträ lichkeitsprüfun  (UVPG)  enannten Kriterien bezo en auf die Schutzziele des 
besonders schützenswerten Gebietes oder die besondere Empfindlichkeit zu treffen. 

Bei beantra ten Grundwasserentnahmen in Höhe von über 100.000 m³/J hr und unter 10 
Mio. m³/Jahr, ist nach dem Gesetz über die Umweltverträ lichkeitsprüfun  (UVPG) in 
Verbindun  mit dem Hessischen Wasser esetz eine „All emeine Vorprüfun  des 
Einzelfalles“ vorzunehmen. Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben neben mö lichen 
unmittelbaren auch mittelbare Umweltauswirkun en haben kann. Diese Prüfun  soll 
aufzei en, ob durch das  eplante Vorhaben Auswirkun en auf 

• Menschen, Tiere und Pflanzen 
• Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 
• Kultur üter und sonsti e Sach üter 
• Wechselwirkun en zwischen den vor enannten Schutz ütern 

zu erwarten sind und demzufol e eine Umweltverträ lichkeitsprüfun  (UVP) durchzuführen 
ist. 

Sollten mehr als 10 Mio. m3/Jahr Grundwasser entnommen werden, besteht eine  enerelle 
Verpflichtun  zur Durchführun  einer UVP. 



            

              
           

   
 

         
         

         
    

         
       

 
         

  
 
 

    
 

              
  

 
          

  
 

            
     

 
           

              
 

 
           

     
 

           
    

 
        

 

Sollten Sie die Entnahme von über 100.000 m³/  Grundwasser beantra en, sind Aussa en 
zu den in Anla e 2 zum UVPG  enannten Kriterien zu treffen. Sollten einzelne Punkte 
offensichtlich in keinerlei Zusammenhan  mit dem beantra ten Vorhaben stehen,  enü t der 
Hinweis „nicht betroffen“. 

Bei der Bewertun  mö licher erheblicher Auswirkun en der Grundwasserentnahme, wird 
auch berücksichti t, ob durch Vorkehrun en oder Maßnahmen diese Auswirkun en 
aus eschlossen oder minimiert werden können (z. B. Einhaltun  von 
Grenz rundwasserständen durch Fördermen enreduzierun , Vernässun smaßnahmen 
etc.). Sofern hier  eei nete Vermeidun s- oder Minimierun smaßnahmen er riffen werden, 
sind diese in den Antra sunterla en ebenfalls darzustellen. 

Nach der Vorprüfun  wird bekannt  e eben, ob eine Umweltverträ lichkeitsprüfun  
durchzuführen ist. 

4 Form der Unterl gen 

4.1 Alle bestehenden Anla en sind in den Plänen in schwarzer, alle Neuanla en in roter 
Farbe einzutra en. 

4.2 Sämtliche Unterla en müssen von einer fachkundi en Person an eferti t und 
unterzeichnet sein. 

4.3 Alle dem Antra  beizufü enden Unterla en sind vom Planferti er unter An abe von 
Ort und Datum zu unterschreiben. 

Der Antra  mit Unterla en ist in vierfacher Ausferti un  beim Re ierun spräsidium Gießen, 
Abteilun  Umwelt, Dezernat 41.1, Postfach 10 08 51, 35338 Gießen, sowie in di italer Form 
einzureichen. 

Während des Verfahrens können noch Er änzun en nach efordert werden, soweit dies für 
weitere fachliche Prüfun en erforderlich ist. 

Bei Unklarheiten im Zu e der Antra stellun  kann eine Antra skonferenz mit den 
betroffenen Behördenvertretern durch eführt werden. 

Ihre Ansprechp rtner finden Sie unter dem Link „Ansprechpartner“. 


